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von verstaubten Spannteppichen befreit,

und in den Zimmern der Wohngemeinschaft

sorgt ein jeweils eigenes Bad mit Toilette für

flexible Nutzungsmöglichkeiten. Ganz oben

unter dem Dach betritt man eine ungewöhliche,

moderne Pfarrwohnung. Die Wohnung

öffnet sich nach einem kleinen Vorraum in ein

offenes Büro, an das ein Besprechungszimmer

anschliesst, das zwar gefangen ist, aber
mit seinem Oberlicht wiederum ganz andere

Sphären anspricht und vom Pfarrer als wichtiger

Bezugspunkt zum Himmel und zu

Höherem bezeichnet wird. Ein langer Gang

erschliesst Wohnküche, Wohnzimmer und

Bad, wobei eine Seitenwand des Flurs nicht
senkrecht auf dem Boden steht. Wo einmal

Dachschräge und dahinter die Aussenfläche

des Daches war, befindet sich nun die
grosszügige Wohnküche, die mit ihrer ebenfalls

abgeschrägten Wand unkonventionell und

wahrscheinlich schwierig zu möblieren
daherkommt. Der künftige Bewohner sagt

selbst, er werde durch das Raumkonzept

herausgefordert. Von der Wohnküche öffnet

sich der Blick über eine Terrasse in Richtung
Südosten hin zur Stadt und den Menschen,

die der Pfarrer im neuen Haus empfangen

will.

Jenny Keller, dipl. Arch. ETH / Architekturjournalistin;

text.jennykeller@gmail.com
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LESERBRIEF
Der ehemalige Leiter Rechtsdienst
SIA schreibt, die Standeskommission
verletze ihre eigene Ordnung.

In TEC21 35/2010 wurde eine Stellungnahme

der Standeskommission des SIA publiziert,

welche dieStandesordnungverletzt und
grundsätzliche Fragen aufwirft. In der Standesordnung

Art. 52) ist vorgesehen, dassbeim
Generalsekretariat ein Register über sämtliche von

den Standeskommissionen der Berufsgruppen

und der Schweizerischen Standeskommission

gefällten Entscheide geführt wird, das nur die

Dispositive enthält. Dieses Register steht den
SIA-Mitgliedern zur Einsicht am Sitz des
Generalsekretariats offen. Schriftliche Auszüge

aus dem Register werden keine abgegeben.
Mit der erwähnten Publikation, der selektiven

Wiedergabe von Inhalten der Verfahrensakten,

setzt sich die Standeskommission über

diese Regelung hinweg. Die Regelung wurde

zum Schutz der SIA-Mitglieder, die in

Standesverfahren verwickelt sind, aufgestellt.

Gleichzeitig wird mit der Publikation auch die in
Art. 2 vorgegebene Achtung vor der Persönlichkeit

und den beruflichen Rechten der
Kolleginnen und Kollegen verletzt. Diese
Verletzungen sind gleichzeitig der Abbau einer

zivilisierten Verbandskultur. Zivilisiert bedeutet,

dass auch Kolleginnen und Kollegen, die
standesrechtlich sanktioniert werden, weiterhin den

Schutz der Regeln der Gemeinschaft, der sie

angehören, geniessen. Zu diesem Schutz

gehört, dass ein Standesfall nur im eingangs
erwähnten Umfang publik gemacht wird. Die

Standeskommission hat sich nach dem Erlass

eines Entscheides – und sei dieser noch so

fragwürdig und kritisiert – nicht mehr zu

äussern.

Und nun zu den grundsätzlichen Fragen: Das

Urteil hat viele SIA-Mitglieder aufgeschreckt.

Es gab sowohl Äusserungen des Befremdens

wie auch der Zustimmung. Das Prinzip der

Standesordnung, Entscheidbegründungen
nicht zu publizieren, verunmöglicht eine

umfassende, sachliche Urteilskritik. Das ist von

der heutigen Standesordnung so gewollt. Ob

diese «Geheimjustiz» noch zeitgemäss ist,

wäre zu diskutieren. Man liest, dass jemand
bestraft wurde, kennt aber die genauen
Umstände nicht und stellt sich Fragen. Erst recht

nach der unvollständigen Darstellung der

Standeskommission. Dass diese Darstellung

unvollständig ist, ergibt sich aus dem
Vergleich mit dem Leserbrief eines Vertreters der

Bauherrschaft in TEC21 31-32/2010.

Was die Standeskommission zu einem solch

unbedachten und regelwidrigen Verhalten

veranlasst, ist völlig unklar und wirft mehr Fragen

auf, als die Publikation beantwortet. Es ist

nirgends vorgesehen, dass sich die Standeskommission

erklären darf oder muss. Fragwürdigkeiten,

für die sie einzustehen hat, muss sie

ertragen, auch wenn sie fürchtet, dass ihre

eigene Glaubwürdigkeit untergraben wird. Die

drängendste Frage ist, ob die Standeskommission,

anstatt dem Wohl des Verbandes zu

dienen, partikulären Interessen gedient hat und

sich für eine Intrige einspannen liess. Es gibt
Indizien für eine Intrige, die mit der Abwahl von

Rita SchiessalsVerwaltungsratspräsidentin der
Verlags-AG endete. Öffentlich sichtbar ist die

«reformatio in peius» die Verschärfung des

Urteils der Standeskommission der Berufsgruppe

Architekten durch die Schweizerische

Standeskommission. Das Urteil der ersten Instanz wurde

in der zweiten Instanz mit der Zusatzsanktion

eines Ausschlusses aus SIA-Ämtern für die

Maximaldauer von drei Jahren Art. 35 litera d
der Standesordnung) «ergänzt»
Diese zusätzliche Sanktion brauchte es offenbar,

um die moralische Legitimation zu holen,

Frau Schiess als Verwaltungsratspräsidentin

abzuwählen. Weil das VR-Präsidium der Ver-lags-

AG kein Vereinsamt ist, war die Abwahl

auch nach dem Verdiktder Standeskommission

nicht zwingend und angesichts des unbestrittenen

Leistungsausweises der langjährigen

Verwaltungsratspräsidentin auch sachlich falsch.

In Anbetracht dieser Ungereimtheiten liegt mir

das Shakespeare-Zitat, «es ist etwas faul im
Staate Dänemark» auf der Zunge. Dagegen

darf und kann etwas unternommen werden.

Jürg Gasche Bühler, Rechtsanwalt, 1.1.1999 bis

31.12.2006 Leiter SIA-Rechtsdienst und Sekretär

der Standeskommission, gasche@construmediat.ch
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